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Presse und Information 

PRESSEMITTEILUNG Nr. 12/05 

17. Februar 2005 

Urteil des Gerichtshofes in den Rechtssachen C-453/02 und C-462/02 

Finanzamt Gladbeck / Edith Linneweber 
Finanzamt Herne-West / Savvas Akritidis 

DIE VERANSTALTUNG ODER DER BETRIEB VON GLÜCKSSPIELEN ODER 
GLÜCKSSPIELGERÄTEN AUSSERHALB ZUGELASSENER ÖFFENTLICHER 
SPIELBANKEN DARF NICHT DER MEHRWERTSTEUER UNTERWORFEN 

WERDEN, WENN DIESE TÄTIGKEIT IN SOLCHEN SPIELBANKEN 
STEUERFREI IST 

Jeder Veranstalter oder Betreiber kann sich vor den nationalen Steuerbehörden unmittelbar 
auf diese Steuerbefreiung berufen. 

Herr Linneweber betrieb in Deutschland Geldspielautomaten in Gaststätten und in ihm 
gehörenden Spielhallen. Herr Akritidis betrieb, ebenfalls in Deutschland, einen Spielsalon, in 
dem er Kartenspiele veranstaltete. Die zuständigen Steuerbehörden vertraten die Ansicht, dass 
die Umsätze aus dem Betrieb der Geldspielautomaten und aus der Veranstaltung der 
Kartenspiele der Mehrwertsteuer unterlägen, da das deutsche Recht eine Steuerbefreiung 
solcher Umsätze nur dann vorsehe, wenn sie aus dem Betrieb einer zugelassenen öffentlichen 
Spielbank stammten. Der Bundesfinanzhof, der in letzter Instanz mit den Rechtsstreitigkeiten 
befasst ist, die sich aus dieser steuerlichen Behandlung ergeben haben, hat dem Gerichtshof 
hierzu mehrere Fragen vorgelegt. 

Der Gerichtshof stellt zunächst fest, dass nach dem Umsatzsteuergesetz die Glücksspiele und 
Glücksspielgeräte aller Art unabhängig von der Form oder den Modalitäten ihrer 
Veranstaltung und ihres Betriebes steuerfrei sind, wenn sie in einer zugelassenen öffentlichen 
Spielbank veranstaltet oder betrieben werden. Außerdem unterliegen in Deutschland die 
zugelassenen öffentlichen Spielbanken hinsichtlich der Form der Spiele und der Art der 
Geräte, die sie veranstalten oder betreiben dürfen, keiner Beschränkung. 



Sodann erinnert der Gerichtshof daran, dass nach der Sechsten Richtlinie1 die 
Veranstaltung oder der Betrieb von Glücksspielen und Glücksspielgeräten 
grundsätzlich von der Mehrwertsteuer zu befreien ist, wobei die Mitgliedstaaten aber 
dafür zuständig bleiben, die Bedingungen und Grenzen dieser Befreiung festzulegen. 
Allerdings – so betont der Gerichtshof – müssen die Mitgliedstaaten bei der Ausübung dieser 
Zuständigkeit den Grundsatz der steuerlichen Neutralität beachten. 

Dieser Grundsatz verlangt insbesondere, gleichartige und deshalb miteinander in Wettbewerb 
stehende Dienstleistungen hinsichtlich der Mehrwertsteuer gleich zu behandeln und auf sie 
einen einheitlichen Steuersatz anzuwenden. Für die Prüfung der Gleichartigkeit der 
Dienstleistungen sind aber die Identität des Dienstleistungserbringers sowie die Rechtsform, 
in der dieser seine Tätigkeiten ausübt, grundsätzlich nicht von Bedeutung. Folglich dürfen 
die Mitgliedstaaten die Befreiung von der Mehrwertsteuer nicht von der Identität des 
Veranstalters oder Betreibers von Glücksspielen oder Glücksspielgeräten abhängig 
machen. 

Der Gerichtshof stellt daher fest, dass die Sechste Richtlinie nationalen Rechtsvorschriften 
entgegensteht, wonach die Veranstaltung oder der Betrieb von Glücksspielen und 
Glücksspielgeräten aller Art in zugelassenen öffentlichen Spielbanken steuerfrei ist, während 
diese Steuerbefreiung für die Ausübung der gleichen Tätigkeit durch Wirtschaftsteilnehmer, 
die nicht Spielbankbetreiber sind, nicht gilt. 

Außerdem hat die einschlägige Bestimmung der Sechsten Richtlinie, die die Steuerbefreiung 
von Glücksspielgeräten und Glücksspielen vorsieht, unmittelbare Wirkung in dem Sinne, 
dass sich ein Veranstalter oder Betreiber dieser Spiele und Geräte vor den nationalen 
Gerichten darauf berufen kann, um die Anwendung mit dieser Bestimmung unvereinbarer 
innerstaatlicher Rechtsvorschriften zu verhindern. 

Schließlich weist der Gerichtshof zu dem Ersuchen der deutschen Regierung, die zeitliche 
Wirkung seines Urteils zu beschränken, darauf hin, dass durch die Auslegung einer Vorschrift 
des Gemeinschaftsrechts, die der Gerichtshof vornimmt, erläutert und verdeutlicht wird, in 
welchem Sinne und mit welcher Tragweite diese Vorschrift seit ihrem Inkrafttreten zu 
verstehen und anzuwenden ist oder gewesen wäre. Daraus folgt, dass die Gerichte die 
Vorschriften in dieser Auslegung auch auf Rechtsverhältnisse, die vor Erlass des auf das 
Ersuchen um Auslegung ergangenen Urteils entstanden sind, anwenden können und müssen, 
wenn alle sonstigen Voraussetzungen für die Anrufung der zuständigen Gerichte in einem die 
Anwendung dieser Vorschriften betreffenden Streit vorliegen. Die finanziellen 
Konsequenzen, die sich aus einer Vorabentscheidung für einen Mitgliedstaat ergeben können, 
rechtfertigen für sich allein nicht die zeitliche Begrenzung der Wirkungen des betreffenden 
Urteils. Somit lehnt es der Gerichtshof ab, die zeitliche Wirkung des vorliegenden Urteils 
zu beschränken. 

                                                 
1 Artikel 13 Teil B Buchstabe f der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames 
Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1). 



Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den 
Gerichtshof nicht bindet. 

Dieses Dokument ist in folgenden Sprachen verfügbar: DE, EN, FR 

Den vollständigen Wortlaut des Urteils finden Sie heute ab ca. 12.00 Uhr MEZ auf der 
Internetseite des Gerichtshofes: 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de 

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Hartmut Ost, 
Tel.: (00352) 4303 3255, Fax: (00352) 4303 2734 

 

 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de
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